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5 6 . Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales über die Anpassung der
Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstel-

lungsgesetz für das Kalenderjahr 1991

Auf Grund des § 9 Abs. 2 des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 285/1990, wird
verordnet:

§ 1. Der im Bereich des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes mit dem Bundesgesetz BGBl.
Nr. 741/1990 für das Jahr 1991 mit 1,050
festgesetzte Anpassungsfaktor ist in diesem Ausmaß
auch für die Anpassung der Ausgleichstaxe nach § 9
Abs. 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes für das
Kalenderjahr 1991 verbindlich.

§2. Die Höhe der gemäß §9 Abs. 2 des
Behinderteneinstellungsgesetzes zu entrichtenden
Ausgleichstaxe beträgt demnach für das Kalender-
jahr 1991 für jede einzelne Person, die zu
beschäftigen wäre, monatlich 1 700 Schilling.

Hesoun

57. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung eines für den Durchzugsverkehr
entbehrlich gewordenen Abschnittes der B 188
Silvretta Straße im Bereich der Gemeinden

St. Gallenkirch und Tschagguns

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenteil der B 188 Silvretta Straße von
km 70,88 bis km 72,25 wird, soweit er durch die
Umlegung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
14. April 1986, BGBl. Nr. 241, bestimmten —
Abschnitt „Gortniel—Maurenstutz" für den Durch-
zugsverkehr entbehrlich wurde, als Bundesstraße
aufgelassen.

Schüssel

58. Verordnung des Bundesministers für
Umwelt, Jugend und Familie über das Verbot

von Pentachlorphenol (PCP)

Auf Grund des § 14 Abs. 1 des Chemikaliengeset-
zes, BGBl. Nr. 326/1987, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 300/1989 und 325/1990
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Gesundheit und öffentlicher Dienst, dem Bundesmi-
nister für Land- und Forstwirtschaft und dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
verordnet:

§ 1. (1) Die Herstellung, das Inverkehrsetzen und
die Verwendung von Pentachlorphenol (PCP) und
von Pentachlorphenol-Natrium sowie sonstigen
Pentachlorphenolsalzen und -verbindungen sind
verboten.

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt für alle Stoffe und
Zubereitungen, die die in Abs. 1 genannten Stoffe,
wenn auch als Verunreinigung, insgesamt in einem
Masseanteil von mehr als 0,01 % (100 ppm)
enthalten.
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(3) Die Herstellung, das Inverkehrsetzen und die
Verwendung von Fertigwaren, die infolge einer
Behandlung die in Abs. 1 genannten Stoffe
insgesamt in einem Masseanteil von mehr als
0,0005 % (5 ppm) enthalten, sind verboten, wenn die
Fertigwaren nicht vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung behandelt worden sind. Für die
Feststellung des Masseanteils ist nur der von der
Behandlung tatsächlich erfaßte Teil der Fertigware
maßgeblich.

§ 2. (1) Von § 1 Abs. 1 ausgenommen sind Stoffe
und Zubereitungen, die unter Berücksichtigung der
hiefür erforderlichen Mengen ausschließlich für
Forschungs- und wissenschaftliche Versuchszwecke
einschließlich Analysen bestimmt sind, wenn hin-
sichtlich der dabei entstehenden Abfälle die
Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften ge-
währleistet ist.

(2) Von den Verboten der Herstellung und
Verwendung (§ 1 Abs. 1) ausgenommen sind Stoffe
und Zubereitungen, die zur Synthese anderer Stoffe
eingesetzt werden oder dabei unvermeidbar anfal-
len, wenn hinsichtlich der dabei entstehenden
Abfälle die Einhaltung der abfallrechtlichen Vor-
schriften gewährleistet ist.

(3) Von § 1 Abs. 3 ausgenommen sind
1. Leder, das bis 30. Juni 1992 in Verkehr gesetzt

wird,

2. Fertigwaren aus Leder, die bis 31. Dezember
1992 in Verkehr gesetzt werden.

Flemming

59. Kundmachung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft über die Feststellung
des Verfassungsgerichtshofes, daß die Z 2
(„Eigentumsübertragung von Futterflächen")
der Verordnung des geschäftsführenden Aus-
schusses des Milchwirtschaftsfonds vom 6. Ok-

tober 1982 gesetzwidrig war

Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG und § 60 Abs. 2 des
Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 wird kundge-
macht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 30. November 1990, V 181-184/90-8, dem
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
zugestellt am 8. Jänner 1991, ausgesprochen, daß
die Z 2 („Eigentumsübertragung von Futterflä-
chen") der Verordnung des geschäftsführenden
Ausschusses des Milchwirtschaftsfonds vom 6. Ok-
tober 1982, kundgemacht im Amtlichen Teil der
„Österreichischen Milchwirtschaft" vom 7. Novem-
ber 1982, Beilage 15 (zu Heft 21), Nr. 65 b, S 212 f,
gesetzwidrig war.

Fischler


